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RS OGH 1974/10/15 4Ob592/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1974

Norm

AußStrG §14 Abs2 B3

Rechtssatz

Wenn strittig ist, ob Gründe dafür gegeben sind, daß anstelle des gebührenden Naturalunterhaltes ein Unterhalt in

Form einer Geldrente gereicht werde, dann betrifft die Entscheidung nicht mehr eine reine Bemessungsfrage.
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